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Kommunalabgabengesetz NRW §§ 6 + 7 

 
§ 6 (Fn 5, 24) 

 
Benutzungsgebühren 

 
(1)  Benutzungsgebühren sind zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage 

überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern 
nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. Im übrigen können Gebühren 
erhoben werden. Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen 
Kosten der Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen und in den Fällen des Satzes 
1 in der Regel decken. § 109 der Gemeindeordnung bleibt unberührt. 

 
(2) Kosten im Sinne des Absatzes 1 sind die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 

ansatzfähigen Kosten. Der Gebührenrechnung kann ein Kalkulationszeitraum von 
höchstens drei Jahren zugrunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende 
eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen; 
Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. 
Zu den Kosten gehören auch Entgelte für in Anspruch genommene 
Fremdleistungen,  Abschreibungen, die nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer 
oder Leistungsmenge gleichmäßig zu bemessen sind, sowie eine angemessene 
Verzinsung des aufgewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt der aus Beiträgen 
und Zuschüssen Dritter aufgebrachte Eigenkapitalanteil außer Betracht. Soweit die 
Umsätze von Einrichtungen und Anlagen der  Umsatzsteuer unterliegen, können die 
Gemeinden und Gemeindeverbände die Umsatzsteuer den Gebührenpflichtigen 
auferlegen. 

 
(3) Die Gebühr ist nach der Inanspruchnahme der Einrichtung oder Anlage zu 

bemessen (Wirklichkeitsmaßstab). Wenn das besonders schwierig oder 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt 
werden, der nicht in einem offensichtlichen Mißverhältnis zu der Inanspruchnahme 
stehen darf. Die Erhebung einer Grundgebühr neben der Gebühr nach Satz 1 oder 2 
sowie die Erhebung einer Mindestgebühr ist zulässig.  

 
(4) Auf die Gebühren können vom Beginn des Erhebungszeitraumes an angemessene 

Vorausleistungen verlangt werden. 
 
(5) Die bestehenden Vorschriften über die Verleihung des Rechts auf Erhebung von 

Fähr-, Hafen- und Schleusengeldern und von anderen gleichartigen 
Verkehrsabgaben sowie über die Feststellung der Tarife hierfür bleiben unberührt. 

 
 

 
 
 



 
 
 

§ 7 (Fn6) 
 

Gebühren für Beiträge und Umlagen der 
Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände 

 
(1) Die von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Mitgliedschaft in einem 

Wasser- und Bodenverband oder in einem Zweckverband (Verband) zu zahlenden 
Beiträge und Umlagen (Verbandslasten) werden nach den  Grundsätzen des § 6 
Abs. 1 Satz 1 und 2 durch Gebühren denjenigen auferlegt, die Einrichtungen und 
Anlagen des Verbandes in Anspruch nehmen oder denen der Verband durch seine 
Einrichtungen, Anlagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. § 6 Abs. 3 gilt 
entsprechend. Die Kreise können die von ihnen zu zahlenden Verbandslasten nach 
den Vorschriften über die Mehr- oder Minderbelastung einzelner Kreisteile 
aufbringen. Soweit die Abgabepflichtigen selbst von dem Verband für die 
Inanspruchnahme seiner Einrichtungen und Anlagen oder für die von ihm gewährten 
Vorteile zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden, dürfen von ihnen 
Gebühren nicht erhoben werden. 

 
(2) Bilden Einrichtungen oder Anlagen des Verbandes mit Einrichtungen oder Anlagen 

einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes dergestalt eine technische Einheit 
daß sie ihren Zweck nur gemeinsam erfüllen können, und erbringen der Verband 
sowie die Gemeinde oder der Gemeindeverband gleichartige Leistungen (z. B. 
Ortsentwässerung oder Abwasserreinigung), so gelten sie als einheitliche 
Einrichtung oder Anlage. In diesen Fällen können die Gemeinden und 
Gemeindeverbände neben den Verbandslasten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 auch 
die Kosten für ihre eigenen Einrichtungen und Anlagen nach § 6 denjenigen 
auferlegen, die die einheitliche Einrichtung oder Anlage in Anspruch nehmen. Die 
auf die einzelnen Abgabepflichtigen entfallenden Gebühren sind um die Beträge zu 
kürzen, mit denen die Abgabepflichtigen selbst von dem Verband zu Verbandslasten 
oder Abgaben herangezogen werden; dabei sind Ermäßigungen der Verbandslasten 
auf Grund eigener Maßnahmen des Abgabepflichtigen den Verbandslasten 
hinzuzurechnen. Die Kürzung unterbleibt, soweit es sich um Verbandslasten oder 
Abgaben zur Abgeltung solcher Leistungen und Vorteile handelt, die nur einzelnen 
zugute kommen. Die Gebühren sind so zu berechnen, daß sie trotz der Kürzungen 
nach Satz 3 die Kosten der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes einschließlich 
ihrer Verbandslasten in der Regel decken.  


